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Maßnahmensteckbrief Boden 
Umwandlung in ökologischen/biologischen Anbau

• Kontrolle des Flächenumfangs der Maßnahmen-
flächen

• Kontrolle der Einhaltung/Umsetzung der Anforde-
rungen des ökologischen/biologischen Anbaus (er-
folgt durch Anbauverband)

• Gesonderte Kontrolle bei integrierten/zusätzlichen
produktionsintegrierten Maßnahmen

Zielkontrolle Andere Schutzgüter

Datengrundlagen

Maßnahmenbeispiel

Weiterführende Literatur

Bei der Umwandlung von konventionell bewirtschaf-
teten landwirtschaftlichen Flächen in ökologischen An-
bau besteht der Vorteil, dass keine Umnutzung land-
wirtschaftlicher Nutzflächen stattfindet (Eingriffs- und
Ausgleichsflächen).

Für die Umstellung auf ökologischen Anbau als Kom-
pensationsmaßnahme können zwei Ausgangssituatio-
nen bestehen: Ein bislang konventionell wirtschaften-
der Betrieb ist gewillt, seine Flächen auf ökologischen
Anbau umzustellen oder ein bereits ökologisch wirt-
schaftender Betrieb stellt die Bewirtschaftung auf neu
erworbenen oder gepachteten Flächen um. In beiden
Fällen ist eine gleichzeitige Förderung durch Agrarum-
weltmaßnahmen ausgeschlossen.

Für Landwirte kann die gesicherte Finanzierung im
Rahmen der Kompensation jedoch ein Vorteil sein und
Investitionen erleichtern. Die Finanzierung erfolgt i.d.R.
gestaffelt über einen Zeitraum von 30 bis 50 Jahren.

Die Ausführung der Maßnahme muss bis zum Ende des
Eingriffs sichergestellt werden. Die Verpflichtung zur
Umsetzung der Maßnahme kann über Grundbuchein-
träge sowie Verträge zwischen dem Landwirt, der Ge-
nehmigungsbehörde und dem Eingriffsträger gesichert
werden.
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• Großmaßstäbige Bodendaten/Bodenfunktions-
bewertung (BFD5L) und/oder gutachterliche 
Erhebung der natürlichen Standorteigenschaften

• Eignungsbewertung der Fläche hinsichtlich der 
Maßnahmenumsetzung

• Bewirtschaftungskonzept (Konzept zur Planung
und Dokumentation der Umstellung sowie zur 
Abschätzung der Wirkung)

• Erhaltung des Lebensraums für Tiere, Pflanzen und 
Mikroorganismen und Förderung der biologischen 
Vielfalt

• Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens
und des Kleinklimas

• Verminderter Stoffeintrag in Oberflächengewässer

• Ästhetische Aspekte für das Landschaftsbild

Artenreiche Blühfläche im ökologischen Anbau
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Maßnahmensteckbrief Boden 
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Neuanlage von Feldgehölzen/Hecken

Maßnahmenart: Kompensation 
Maßnahmengruppe: naturschutzfachlich
Maßnahmenkombination: -

Feldgehölze und Hecken bilden in Agrarlandschaften
wichtige Strukturelemente. Sie sind nicht nur Lebens-
raum für geschützte Arten, sondern übernehmen auch
bodenschützende Funktionen. Es gehen vielfältige po-
sitive Wirkungen von ihnen aus.

Das Bodenschutzrecht schreibt vor, dass im Rahmen
der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft na-
turbetonende Strukturelemente in der Landschaft er-
halten werden sollen, die zum Schutz des Bodens not-
wendig sind (§ 17 Abs. 2 Nr. 5 BBodSchG).

Die bodenschützende Funktion resultiert in erster Linie
aus der Verminderung von Bodenerosion. Grund-
sätzlich gilt hinsichtlich der Wirksamkeit: je länger und
breiter, desto wirksamer.

Ideal sind ein geschichteter Aufbau aus einer Baum-,
Strauch- und Krautschicht sowie die Verwendung hei-
mischer Arten aus dem entsprechenden Naturraum.
Dünger und Pflanzenschutzmittel sollten nicht ausge-
bracht werden.

Bei der Planung von Feldgehölzen und Hecken auf
Ackerflächen ist es nützlich, historische Luftbilder he-
ranzuziehen. Eine Anlage der Elemente entlang ehe-
maliger Schlaggrenzen oder Wege ist oftmals sinnvoll.

Eine bodenfunktionale Wirkung resultiert nur bei der
Pflanzung auf Ackerflächen. Es ist vorteilhaft, die Neu-
anlage mit der Umwandlung von Ackerland in Grün-
land auf angrenzenden Flächen zu kombinieren.

Ziel ist es, bei der Anlage sowohl die Aspekte des Bo-
den- als auch des Naturschutzes zu berücksichtigen
und Strukturen sinnvoll und harmonisch in die Land-
schaft zu integrieren.

Beschreibung und Voraussetzungen

• Bewahrung bzw. Wiederherstellung der natürlichen, 
standorttypischen Bodenfunktionen (§2 BBodSchG)

• Verhinderung bzw. Reduktion von Wasser- und 
Winderosion (Bodenabtrag)

• Maximaler WS-Gewinn gesamt: 2,5
• Maximaler WS-Gewinn je Bodenfunktion1:

Biotopentwicklungspotenzial: 1,5
Ertragspotenzial: 0
Wasserspeicherfähigkeit (FK): 0
Nitratrückhalt: 1

ID 58
Stand: 10.2022

Abgrenzung von Ackerflächen als Pufferflächen zu Gewässern oder Moorstandorten, zur Verbindung von Lebens-
räumen und Strukturen, ggf. Ergänzung bestehender Hecken und Gehölze; in erosionsgefährdeten Bereichen 
unter landwirtschaftlicher Nutzung; eine gleichzeitige Förderung durch ein Agrarumweltprogramm oder andere 
Förderprogramme ist nicht zulässig.

Geeignete Standorte

Maßnahmenziel Wirkung

1 Der maximale Wertstufengewinn kann in der Praxis nur in seltenen Fällen erreicht werden.

© Schnittstelle Boden

Hecken als landschaftsprägendes
Element in Nordhessen
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Lenschow, U. (2005): Landschaftsökologische Grundlagen zum Schutz, zur Pflege und zur Neuanlage von Feldhecken in Mecklenburg-
Vorpommern. 86 S., 20 Abb., 19 Tab.; Güstrow (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern).
LfL – Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (2015): Hecken, Feldgehölze und Feldraine in unserer Landschaft. – LfL-Information. –
20 S., 26 Abb.; Freising-Weihenstephan.
MLUL – Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (2017): Arbeitshilfe Betriebsinte-
grierte Kompensation. 56 S., 3 Abb., 13 Tab.; Potsdam.

siehe auch https://www.hlnug.de/?id=12464

Maßnahmensteckbrief Boden 
Neuanlage von Feldgehölzen/Hecken

• Kontrolle des Flächenumfangs der Maßnahmen-
flächen

• Kontrolle des Aufwuchses (Baum-, Strauch, und 
Krautschicht)

• Bewertung der erosionsmindernden Wirkung 
(Abflussbahnen, Sedimentation)

• Neuer Lebensraum für Tiere und Pflanzen und 
Förderung der biologischen Vielfalt

• Verbindung von Lebensräumen durch Biotop-
verbundfunktion

• Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens
und des Kleinklimas

• Verminderter Stoffeintrag in Oberflächengewässer

• Ästhetische Aspekte für das Landschaftsbild

Zielkontrolle Andere Schutzgüter

• Großmaßstäbige Bodendaten/Bodenfunktions-
bewertung (BFD5L) und/oder gutachterliche 
Erhebung der natürlichen Standorteigenschaften

• Erosionsatlas Hessen

• Online-Karten Rheinland-Pfalz (Bodenerosion)

• Eignungsbewertung der Fläche hinsichtlich der 
Maßnahmenumsetzung

Datengrundlagen

Maßnahmenbeispiel

Weiterführende Literatur

Herausgegeben vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie und dem Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
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Bei der Neuanlage von Hecken und Feldgehölzen zum
Erosionsschutz sollte beachtet werden:

Der Schutz vor Wassererosion erfolgt durch Verkür-
zung der erosionswirksamen Hanglänge und Abbrem-
sen des Oberflächenabflusses. Voraussetzungen dafür
sind Hecken mit Unterwuchs in ausreichender Breite
quer zur Gefällerichtung innerhalb eines Schlages.

Bei Anlage oberhalb eines Schlages kann Fremdwasser
abgefangen werden. Ziel ist es, Sedimente und Nähr-
stoffe innerhalb einer Fläche zurückzuhalten und Ein-
träge in angrenzende Oberflächengewässer zu verhin-
dern.

Der Schutz vor Winderosion resultiert aus einer Er-
höhung der Rauigkeit des Geländes. Hierzu müssen die
Gehölze ausreichend dicht und trotzdem durchlässig
sein und im Optimalfall quer zur Hauptwindrichtung
angelegt werden.

Als weiterer positiver Effekt führt ein Herabsetzen der
Windgeschwindigkeit zu einer langsameren Austrock-

nung der Bodenoberfläche durch Erhöhung der Boden-
und Luftfeuchtigkeit infolge einer verminderten Ver-
dunstung. Dies wirkt sich positiv auf den Wasser-
haushalt des Bodens aus und kann sich in einer Ertrags-
steigerung auf den angrenzenden Flächen bemerkbar
machen.

Ackerflächen mit deutlichen 
Abflussbahnen und Erosionsschäden

https://www.hlnug.de/?id=12464
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Maßnahmensteckbrief Boden 

Herausgegeben vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie und dem Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz

Anlage von Brachen

Maßnahmenart: Kompensation 
Maßnahmengruppe: produktionsintegriert
Maßnahmenkombination: Neuanlage von Feldgehölzen/Hecken (ID 58)

Als Brachen werden allgemein aus der Produktion ge-
nommene Ackerflächen bezeichnet. Sie werden als na-
turschutzfachliche Maßnahme zur Förderung zahlrei-
cher Pflanzenarten und an einen speziellen Lebens-
raum gebundene Tierarten eingesetzt.

Die bodenschonende Wirkung der Maßnahme resul-
tiert in erster Linie aus der dauerhaften Bodenbe-
deckung mit Vegetation. Um diese Wirkung zu erzielen,
muss eine mehrjährige Brache auf ein und derselben
Fläche durch Einsaat etabliert werden. Auch die Aus-
wahl des Saatguts und die Saatstärke hat einen Einfluss
auf die bodenschonende Wirkung. Ziel sollte eine gute
Durchwurzelung und ein dichter Pflanzenbestand sein.
Dadurch wird der Boden vor Erosion geschützt.

Das Bodengefüge stabilisiert sich durch das Unterlas-
sen einer Bodenbearbeitung sowie die dauerhafte Be-
grünung. Zudem haben natürliche Lockerungskräfte
wie Frost, Schrumpfung, Durchwurzelung und Regen-
wurmaktivitäten günstige Effekte auf die Porenräume.

Auf Brachen wird auf den Einsatz von Düngern verzich-
tet. Außerdem werden keine chemisch-synthetischen
Pflanzenschutzmittel eingesetzt, was sich positiv auf

das Bodenleben auswirkt.

Die Anlage einer Brache führt insbesondere auf inten-
siv bewirtschafteten Ackerflächen zu einer bodenfunk-
tionalen Aufwertung und kann mit weiteren Maßnah-
men, z.B. der Anlage von Feldgehölzen (ID 58), kombi-
niert werden.

Die Verpflichtung zur Umsetzung der Maßnahme muss
über Grundbucheinträge und Verträge zwischen dem
Landwirt, der Genehmigungsbehörde und dem Ein-
griffsträger für mindestens 30 Jahre gesichert werden.

Beschreibung und Voraussetzungen

• Maximaler WS-Gewinn gesamt: 1,5
• Maximaler WS-Gewinn je Bodenfunktion1:

Biotopentwicklungspotenzial: 1
Ertragspotenzial: 0
Wasserspeicherfähigkeit (FK): 0
Nitratrückhalt: 0,5

ID 69
Stand: 10.2022

Geeignete Standorte

Maßnahmenziel Wirkung

1 Der max. Wertstufengewinn kann in der Praxis nur in seltenen Fällen erreicht werden.

© S. Sauer

• Sicherung und Verbesserung der natürlichen, 
standorttypischen Bodenfunktionen (§2 BBodSchG)

• Schutz vor Erosion durch ganzjährige 
Bodenbedeckung

Umsetzung der Maßnahme insbesondere auf intensiv bewirtschafteten Ackerflächen, Flächen mit einem hohen 
Gefährdungspotenzial gegenüber Verdichtungen und/oder Erosion, Flächen mit Vorbelastungen in Form von Ver-
dichtungen

Mehrjährige Brache mit pollen- und nektarreichen
Pflanzenarten auf einer Ackerfläche

© Schnittstelle Boden
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Bohner, A., Öhlinger, R. & O. Tomanova (2006): Auswirkungen der Grünlandbewirtschaftung und Flächenstilllegung auf Vegetation, 
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siehe auch https://www.hlnug.de/?id=12464

Maßnahmensteckbrief Boden 
Anlage von Brachen

• Kontrolle des Flächenumfangs der Maßnahmen-
flächen

• Kontrolle der Saatgutmischung und Saatstärke

• Kontrolle der Standzeit der Brache

Zielkontrolle Andere Schutzgüter

• Großmaßstäbige Bodendaten/Bodenfunktions-
bewertung (BFD5L) und/oder gutachterliche 
Erhebung der natürlichen Standorteigenschaften

• Eignungsbewertung der Fläche hinsichtlich der 
Maßnahmenumsetzung

Datengrundlagen

Maßnahmenbeispiel

Weiterführende Literatur

Herausgegeben vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie und dem Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
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• neuer Lebensraum für Tiere und Pflanzen und 
Förderung der biologischen Vielfalt

• Verbindung von Lebensräumen durch Biotop-
verbundfunktion

• Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens
und des Kleinklimas

• verminderter Stoffeintrag in Grund- und 
Oberflächengewässer

• ästhetische Aspekte für das Landschaftsbild

Bei der Anlage von Brachen wird zwischen drei Brache-
arten unterschieden, die unterschiedliche Wirkungen
auf den Boden haben.

Bei der Einsaatbrache werden gezielt Pflanzenarten
bzw. -mischungen eingesät, die z.B. als Lebensraum
oder Nahrungsquelle für bestimmte Lebewesen die-
nen. Eine Selbstbegrünungsbrache entwickelt sich aus
dem natürlichen Samenvorrat des Bodens und fördert
somit die natürlichen, standorttypischen Arten.

Sowohl eine Einsaat-, als auch eine Selbstbegrünungs-
brache kann entweder als Kurzzeitbrache, charakteri-
siert durch eine regelmäßige Bodenbearbeitung bzw.
eine Rotation der Fläche, oder als mehrjährige Pflege-
brache mit einer jährlichen Pflege in Form von Mulch
oder Mahd, bewirtschaftet werden. Hinsichtlich der
bodenschonenden Wirkung wirkt sich eine mehrjährige
Einsaatbrache mit Verzicht auf Bodenbearbeitung am
positivsten auf den Boden aus.

Eine weitere Form der Brache ist die Schwarzbrache.
Ziel dieser Form ist es, den Boden dauerhaft durch Bo-
denbearbeitung frei von Vegetation zu halten. Dies

führt allerdings dazu, dass keine Fixierung von Nähr-
stoffen durch Pflanzen erfolgt und somit die Gefahr
einer Abschwemmung in Oberflächengewässer bzw.
eine Auswaschung in das Grundwasser besteht. Zudem
ist der Boden, insbesondere in Hanglagen, stärker ero-
sionsgefährdet. Eine Schwarzbrache wirkt demnach
negativ auf den Boden und seine Funktionen.

Schwarzbrache auf einer  Ackerfläche

© Schnittstelle Boden
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Maßnahmensteckbrief Boden 

Herausgegeben vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie und dem Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz

Teilentsiegelung und anschließend 
Einbau wasserdurchlässiger Beläge

Maßnahmenart: Kompensation 
Maßnahmengruppe: technisch
Maßnahmenkombination: -

• Entsiegelung mit (teilweiser) Entfernung von
Versiegelung bzw. Unterbau,

• anschließend Einbau wasserdurchlässiger Beläge.

Im Unterschied zur Vollentsiegelung (vgl. ID 1) bleiben
bei der Teilentsiegelung (vgl. ID 2) versiegelnd wirken-
de Bereiche, Tragschichten und Schichten auf und im
Boden bestehen. Der Abtrag findet schicht- bzw. hori-
zontweise oder nur auf Teilflächen statt. Der Aushub
ist entsprechend seiner Zusammensetzung gemäß ab-
fallrechtlicher Vorgaben zu lagern. Material, welches
aufgrund der stofflichen Vorgaben der BBodSchV nicht
wieder einbaufähig ist, ist fachgerecht zu verwerten
oder zu entsorgen.

Folgt auf die Entsiegelung ein Einbau wasserdurch-
lässiger Beläge (vgl. ID 90), ist das Ausmaß der Ver-
sickerungsfähigkeit und des Erfüllungsgrads von Bo-
denfunktionen abhängig von der Belagsart. Schotter-
rasen weisen z.B. eine höhere Wasserspeicherfunktion
auf als Rasengitter. Im Vergleich dazu können z.B.
Porenpflaster oder Pflaster mit Rasenfugen, in Abhäng-
igkeit von Pflasterkörnung bzw. Fugengröße, nur noch
sehr eingeschränkte Funktionen im Wasserhaushalt
übernehmen.

Aufgrund der begrenzten Wuchsbedingungen weisen
wasserdurchlässige Beläge nur eine geringe Funktiona-
lität als Pflanzenstandort auf.

Die Wahl der Belagsart ist abhängig von der Art der
Nutzung (Begehbarkeit, Befahrbarkeit, Art der Befah-
rung PKW/LKW, Frequentierung). Der erforderliche
Unterbau (Tragschicht) sowie die Dränierung werden
je nach Beschaffenheit des Untergrundes gewählt.

Beschreibung und Voraussetzungen

• teilweise Beseitigung der Versiegelung

• teilweise Wiederherstellung der natürlichen, 
standorttypischen Bodenfunktionen
(§ 2 BBodSchG)

• Maximaler WS-Gewinn gesamt: 3,5
• Maximaler WS-Gewinn je Bodenfunktion1:

Biotopentwicklungspotenzial: 1
Ertragspotenzial: 0,5 (Bewertung der Boden-/ 

Substrateigenschaften für ein Biomassewachstum)

Wasserspeicherfähigkeit (FK): 1
Nitratrückhalt: 1

ID 72
Stand: 12.2022

Nur noch gelegentlich oder saisonal genutzte versiegelte Flächen ohne altlastenbedingte Gefährdungen. 
Beispiele sind Wege und Parkplätze mit geringer Frequentierung oder nur teilweise genutzte Lager-, Abstell- und 
Hofflächen.

Geeignete Standorte

Maßnahmenziel Wirkung

1 Der max. Wertstufengewinn kann in der Praxis nur in seltenen Fällen erreicht werden.

© S. Sauer

Rasenfugenpflaster – wasserdurchlässiger Belag mit sehr 
geringer Wasserspeicherfunktion im Vergleich der Belagsarten

© S. Sauer
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DIN (2016): DIN 1986-100: 2016-12 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN 
EN 752 und DIN EN 12056 
LUBW – Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (2012): Das Schutzgut Boden in der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung – Arbeitshilfe. – 28 S., 6 Abb., 7 Tab.; Karlsruhe (LUBW).
Stadt Siegen (2006): Versickern statt Versiegeln! – Informationen zur Bodenentsiegelung und Regenwasserversickerung. – 3. Aufl., 22 S.; 
Siegen (Fachbereich 7 – Städtebau, Umwelt, Verkehr).

siehe auch https://www.hlnug.de/?id=12464

Maßnahmensteckbrief Boden 
Teilentsiegelung und anschließend Einbau wasserdurchlässiger Beläge

• Vergleich des Ausgangszustands mit dem Zustand
nach Abschluss der Teilentsiegelung und anschlie-
ßendem Einbau wasserdurchlässiger Beläge

• Bewertung der Wasserverhältnisse, Schadstoffge-
halte, Funktionserfüllung

• Bewertung anhand Vergleichsprofil am Standort
oder in der Umgebung und Kontrolle des angestreb-
ten Wertstufengewinns

• Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens und 
des Kleinklimas

Zielkontrolle Andere Schutzgüter

Für zu entsiegelnde Flächen:
• Lage der Flächen
• Flächenverfügbarkeit und Art der Flächen
• Versiegelungsgrad und Art der Versiegelung
• Möglicher Maßnahmenumfang
• Bauplanungsrechtliche Gegebenheiten (rechtliche 

Absicherung)

• Mögliche Risiken (Altlast, Verdachtsfläche, schäd-
liche Bodenveränderung, Auflagen Arten-/Natur-
schutz, Eigentumsverhältnisse etc.)

• Funktional-räumlicher Bezug zum Eingriff

Für den Einbau wasserdurchlässiger Beläge: 
• Geplante Nutzung, erwartete Frequentierung, 

Belagsart und Wasserdurchlässigkeit

Datengrundlagen

Maßnahmenbeispiel

Weiterführende Literatur

Im Rahmen der Kompensation von Eingriffen durch 
einen Bebauungsplan zur Errichtung von Wohngebäu-
den setzt eine Stadt Teilentsiegelungsmaßnahmen mit 
anschließendem Einbau wasserdurchlässiger Deck-
schichten fest. Damit soll der Verlust von Böden mit 
einem mittleren Erfüllungsgrad der Bodenfunktionen 
(Stufe 3, BFD5L) zum Teil ausgeglichen werden.

Die Maßnahmen umfassen die Entsiegelung voll ver-
siegelter Einfahrten, Zufahrten, Hofflächen und Stell-
plätze durch Ausbau und Abfuhr wasserundurchlässi-
ger Beläge, Aufreißen wasserundurchlässiger Unter-
bauschichten und anschließendem Einbau wasser-
durchlässiger Deckschichten.

Die Belagsart wird in Abhängigkeit der geplanten Nut-
zung und der erwarteten Häufigkeit der Befahrung/Be-
gehung gewählt. Zudem werden Unterbau (z.B. Kies-/ 
Schottertragschicht) und Dränschicht auf Basis der Ver-
sickerungsfähigkeit des Untergrunds dimensioniert. 

Schotterrasen, Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster, 
Splittfugenpflaster und Porenpflaster weisen in abstei-
gender Reihenfolge Wasserspeicherfunktionen auf. 
Der Einbau sollte mit 2 bis 3 % Gefälle erfolgen, damit 
auftretender Oberflächenabfluss kontrolliert werden 
kann. 

Herausgegeben vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie und dem Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
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Park- und Stellplatz mit wasserdurchlässigen Belägen
links Schotterrasen und rechts Rasengitter

© Schnittstelle Boden
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Maßnahmensteckbrief Boden 

Herausgegeben vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie und dem Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz

Auftrag humosen 
Oberbodens

Maßnahmenart: Kompensation
Maßnahmengruppe: technisch
Maßnahmenkombination: -

Beschreibung und Voraussetzungen

• Verbesserung der natürlichen, standorttypischen
Bodenfunktionen (§ 2 BBodSchG) 

• Erhöhung des Ertragspotenzials auf degradierten/ 
vorbelasteten Standorten

• Maximaler WS-Gewinn gesamt: 2,2
• Maximaler WS-Gewinn je Bodenfunktion2:

Biotopentwicklungspotenzial: 0
Ertragspotenzial: 1
Wasserspeicherfähigkeit (FK): 0,6
Nitratrückhalt: 0,6

WS-Gewinn in Abhängigkeit von Bodenart und 
Auftragsmächtigkeit (z.B. 20 cm Ut3)

ID 73
Stand: 12.2022

Geeignete Standorte

Maßnahmenziel Wirkung

1 ab 01.08.2023: §§ 6-8 BBodSchV 2021 
2 Der max. Wertstufengewinn kann in der Praxis nur in seltenen Fällen und nicht für alle Bodenfunktionen gleichzeitig erreicht werden.

© Schnittstelle Boden

Ein Auftrag von humosem Oberboden kann auf degra-
dierten Böden zu einer Verbesserung der natürlichen
Bodenfunktionen (§2 BBodSchG) führen, wenn die
Ausführung bodenschonend und unter folgenden Vor-
aussetzungen erfolgt:

Bei einem Auftrag von humosem Oberboden müssen
die Grundsätze „Schadlosigkeit“ sowie „Gleiches zu
Gleichem“ eingehalten werden. Um diese Anforderun-
gen zu erfüllen, dürfen die Vorsorgewerte, bzw. bei
einer landwirtschaftlichen Folgenutzung 70 % der Vor-
sorgewerte der BBodSchV nicht überschritten werden.
Das humose Bodenmaterial muss kulturfähig und
weitestgehend steinfrei sein. Die Eigenschaften des Bo-
denmaterials müssen den am Standort natürlicher-
weise vorkommenden Böden entsprechen.

Praxiserfahrungen zeigen, dass eine Auftragsmächtig-
keit von 20 cm optimal ist, um eine bodenfunktionale
Verbesserung zu erzielen.

Die zu erreichende Wertstufe der Funktionserfüllung
hängt von den Eigenschaften des aufzutragenden hu-
mosen Bodenmaterials und der Folgebewirtschaftung
ab. Der Bodenauftrag muss bodenschonend erfolgen,
insbesondere Verdichtungen müssen vermieden wer-

den. Um dies zu gewährleisten, muss der Bodenauftrag
bei ausreichend trockenen Bodenbedingungen und mit
geeigneten Maschinen erfolgen.

Wichtig sind die Festlegung des anzustrebenden Zielzu-
stands im Vorfeld sowie die Einhaltung der Vorgaben
von § 12 BBodSchV1 in Verbindung mit DIN 19731. Da-
her ist eine fachgutachterliche Planung im Vorfeld und
eine Begleitung während der Umsetzung notwendig.

Degradierte und vorbelastete Böden sowie Böden innerhalb eines Baugebietes
Ausschlussflächen unbedingt beachten: Standorte mit Bodenzahlen < 20 und > 60 sowie natur- und kulturge-
schichtlich bedeutsame Archivböden, außerdem Ausschlussflächen gemäß § 12 (8) BBodSchV1, wie z.B. Wald-
standorte, Wasserschutz- und Naturschutzgebiete, gesetzlich geschützte Biotope

© Schnittstelle Boden

Bodenauftrag auf erodierten Weinbauflächen

https://www.hlnug.de/?id=12464
https://www.hlnug.de/?id=12774
https://www.hlnug.de/


BBodSchV - Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 09. Juli 2021 (2716, BGBl. 2021 Teil I Nr. 43, 16. Juli 2021).
DIN 19731 (1998): DIN 19731:1998-05. Bodenbeschaffenheit – Bewertung von Bodenmaterial. DIN Dt. Institut f. Normung e.V., Berlin.
HMUKLV (2020): Arbeitshilfe - Aufbringung von Bodenmaterial zur landwirtschaftlichen oder erwerbsgärtnerischen Bodenverbesserung, 
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 51 S.; Wiesbaden. 
LABO (2002)3: Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV. – Vollzugshilfe zu den Anforderungen an das Aufbringen und Einbringen von Materialien auf 
oder in den Boden (§ 12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung). – Ad-hoc-Unterausschuss „Vollzugshilfe § 12 BBodSchV“ der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) unter Einbeziehung der Länder-Arbeitsgemeinschaften Abfall (LAGA) und Wasser 
(LAWA) sowie des Länder-Ausschusses Bergbau (LAB). – 41 S., 5 Tab.
siehe auch https://www.hlnug.de/?id=12772

Maßnahmensteckbrief Boden 
Auftrag humosen Oberbodens

• Vergleich des Ausgangszustands mit dem Endzu-
stand der neuen Wurzelzone; Bewertung der Was-
serverhältnisse, Schadstoffgehalte, Funktionserfül-
lung; Kontrolle insbesondere auf Schäden durch Ver-
dichtung

• Endzustand muss gegenüber dem Ausgangszustand
und dem Zustand natürlich vorkommender Böden
an dem Standort verbessert sein

• Neuer Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Mikro-
organismen und Förderung der biologischen Vielfalt

• Erhöhung des Wasserrückhaltevermögens in der 
Landschaft und entsprechende Verbesserung des 
Kleinklimas, insbesondere der Kühlungsfunktion in 
bebauten Gebieten

Zielkontrolle Andere Schutzgüter

• Großmaßstäbige Bodendaten/Bodenfunktions-
bewertung (BFD5L) und/oder

• gutachterliche Erhebung der natürlichen 
Standorteigenschaften

• Herkunft und chemische sowie physikalische 
Beschaffenheit des Bodenmaterials für den Boden-
auftrag

• Eignungsbewertung der Auftragsflächen hinsicht-
lich der Maßnahmenumsetzung

Datengrundlagen

Maßnahmenbeispiel

Weiterführende Literatur

Herausgegeben vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie und dem Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz

Als Ausgleichsmaßnahme für die Beeinträchtigung und
den Verlust der Bodenfunktionen, infolge der Planung
eines Wohngebietes, soll überschüssiger humoser
Oberboden auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche
aufgebracht werden. Ziel der Maßnahme ist eine Ver-
besserung der natürlichen Bodenfunktionen am Auf-
tragsstandort.

Es stehen 250 bis 300 m³ humoser Oberboden aus der
Erschließung des Plangebietes zur Verfügung. Diese
sollen auf der degradierten Teilfläche eines Ackers mit
einer Bodenzahl von 39 in einer Mächtigkeit von 15 bis
20 cm auf 1.700 m² aufgebracht werden.

Steinige und durchlässige Böden mit einer vergleichs-
weise schlechten Wasser- und Nährstoffversorgung,
wie die am Auftragsstandort, sind geeignet um gute
Resultate hinsichtlich der Verbesserung der natürli-
chen Bodenfunktionen zu erreichen. Voraussetzung
dafür ist eine bodenschonende Umsetzung (vgl. ID 77).

Das Bodenmaterial wird ohne Zwischenlagerung am
Herkunftsort zum Auftragsstandort transportiert und

anschließend bei geeigneten Witterungs- und Boden-
bedingungen (trocken, geringe Bodenfeuchte) direkt
bodenschonend (geeignete Maschinen, keine bis mög-
lichst wenige Überfahrten) eingebaut.

© Schnittstelle Boden

Degradierter Boden infolge von Erosion auf Auftragsfläche:
unterschiedlich abreifendes Getreide durch Bodenunterschiede

© Schnittstelle Boden

3 Die LABO erarbeitet aktuell eine neue Vollzugshilfe für die §§ 6-8 der neuen BBodSchV 2021

https://www.hlnug.de/?id=12772
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Maßnahmensteckbrief Boden 

Herausgegeben vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie und dem Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz

Herstellung einer durchwurzelbaren 
Bodenschicht

Maßnahmenart: Kompensation
Maßnahmengruppe: Rekultivierung
Maßnahmenkombination: Vollentsiegelung (ID 1)

Auftrag von Bodenmaterial und Herstellung einer
standorttypischen durchwurzelbaren Bodenschicht mit
Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen
(§ 2 BBodSchG).

Zur Wiederherstellung der standorttypischen Leis-
tungsfähigkeit von Böden reicht z.B. bei einer Ent-
siegelung die alleinige Entfernung der versiegelnden
Schichten zumeist nicht aus. Eine Wiederherstellung
der natürlichen Bodenfunktionen kann nur durch den
zusätzlichen Aufbau einer durchwurzelbaren Boden-
schicht erreicht werden.

Dabei hängt die zu erreichende Wertstufe der
Funktionserfüllung von der Art des Bodenmaterials
und der Auftragsmächtigkeit ab. Der anzustrebende
Zielzustand ist vorher zu definieren und basiert auf
den am Standort natürlicherweise vorkommenden
Böden. Deshalb sollte bei der Herstellung der durch-
wurzelbaren Bodenschicht Bodenmaterial mit stand-
orttypischen Eigenschaften sowie in entsprechender
Mächtigkeit verwendet werden. Grundsätzlich sind nur
Bodensubstrate einer vormals durchwurzelten Boden-
zone (Solumsediment) oder spezifische Lockergesteine

wie Löss geeignet. Untergrundmaterial aus tieferen
Bodenzonen ist nicht geeignet. Die Vorgaben nach § 12
BBodSchV1 sind einzuhalten.

Bei allen Arbeiten ist auf eine bodenschonende Aus-
führung zu achten (flächensparende Baustellen-
einrichtung, Durchführung nur bei geringer Boden-
feuchte und mit geeigneten Maschinen, Abgrenzung zu
schützender Flächen, bodenkundliche Baubegleitung
etc.).

Beschreibung und Voraussetzungen

• Wiederherstellung der natürlichen, standort-
typischen Bodenfunktionen (§ 2 BBodSchG)

• Maximaler WS-Gewinn gesamt: 10
• Maximaler WS-Gewinn je Bodenfunktion2:

Biotopentwicklungspotenzial: 3
Ertragspotenzial: 4
Wasserspeicherfähigkeit (FK): 3
Nitratrückhalt: 3

ID 77
Stand: 07.2022

Abgrabungsflächen, Standorte nach Entsiegelung oder mit massiven Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, 
sofern sie als Standorte für eine entsprechende Kompensation zugelassen sind. 

Geeignete Standorte

Maßnahmenziel Wirkung

1 Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) erarbeitet derzeit eine neue Vollzugshilfe für die §§ 6-8 der neuen BBodSchV, die ab 01.08.2023 in Kraft tritt.
2 Der max. Wertstufengewinn kann in der Praxis nur in seltenen Fällen und nicht für alle Bodenfunktionen gleichzeitig erreicht werden.

© Schnittstelle Boden

Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht
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BVB (2006): Entsiegelung von Böden im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Bundesverband Boden (BVB) e.V.
Gaßner, H., Willand, A., Fischer, J., Pippke, N., Lambrecht, H. & A. Gröngröft (2001): Anforderungen an die Wiederherstellung von
Bodenfunktionen nach Entsiegelung: Rechtliche und bodenfachliche Rahmenbedingungen für eine Entsiegelungsverordnung. 
Forschungsbericht 299 73 230, UBA-FB000213, Umweltbundesamt, Berlin.
HMUKLV (2017): Rekultivierung von Tagebau- und sonstigen Abgrabungsflächen – Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht.
Bodenschutz in Hessen. Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. 106 S.

siehe auch https://www.hlnug.de/?id=12772

Maßnahmensteckbrief Boden 
Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht

• Vergleich des Ausgangszustands (z.B. Zustand nach 
der Entsiegelung, Verfüllung usw.) mit dem End-
zustand der neuen Wurzelzone; Bewertung der 
Wasserverhältnisse, Schadstoffgehalte, Funktions-
erfüllung; Kontrolle insbesondere auf  Schäden 
durch Verdichtung

• Bewertung anhand Vergleichsprofil am Standort 
oder in der Umgebung und Erfolgskontrolle des 
angestrebten Wertstufengewinns

• Neuer Lebensraum für Tiere und Pflanzen und 
Förderung der biologischen Vielfalt

• Erhöhung des Wasserrückhaltevermögens in der 
Landschaft und entsprechende Verbesserung des 
Kleinklimas

Zielkontrolle Andere Schutzgüter

• Großmaßstäbige Bodendaten/Bodenfunktions-
bewertung (BFD5L) und/oder

• gutachterliche Erhebung der natürlichen Standort-
eigenschaften zur Ermittlung des anzustrebenden 
Zielzustands

• Zustandserfassung nach Entsiegelung; Profil des 
evtl. noch vorhandenen (Rest-)Bodens; Boden-
aufnahme in vergleichbarer Standortsituation

• Herkunft und chemische sowie physikalische 
Beschaffenheit des Bodenmaterials für die 
Herstellung der durchwurzelbaren Bodenschicht

Datengrundlagen

Maßnahmenbeispiel

Weiterführende Literatur

Beim Aufbau einer durchwurzelbaren Bodenschicht 
werden bei bodenschonenden Einbauverfahren die 
Bodenfunktionen wiederhergestellt.

Beim Streifenverfahren wird das Bodenmaterial rück-
schreitend aufgebracht. Dabei fährt der Kettenbagger 
(auf geringe Flächenpressung sowie geringe Boden-
feuchte achten) in einer Linie rückwärts und verteilt 
das Material in Streifen entsprechend seiner Arbeits-
breite. Durch das Einhalten von Befahrungslinien wer-
den Rangier- sowie unnötige Überfahrten vermieden 
und ein evtl. Lockerungsbedarf beschränkt. 

Herausgegeben vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie und dem Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz

Bodenschonendes Streifen-
verfahren beim Aufbau einer 
durchwurzelbaren Boden-
schicht (HMUKLV 2017)

Nach Herstellung der durch-
wurzelbaren Bodenschicht 
sollte eine unbedeckte Ober-
fläche vermieden (vgl. Foto) 
und tiefwurzelnde Pflanzen
(z.B. Waldstaudenroggen, 
Luzerne) angesät werden.

© Schnittstelle Boden

© HMUKLV
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Maßnahmensteckbrief Boden 

Herausgegeben vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie und dem Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz

Dezentrale Niederschlagswasser-
versickerung

Maßnahmenart: Minderung 
Maßnahmengruppe: technisch
Maßnahmenkombination: -

Auf versiegelten Flächen kann Niederschlagswasser
nicht versickern. Dies verringert die Grundwasserneu-
bildung, erhöht Oberflächenabfluss sowie Hochwasser-
spitzen und belastet die Kanalisation. Durch die Versi-
ckerung von Niederschlagswasser in dezentralen Anla-
gen wie z.B. Versickerungsmulden oder Rigolen wer-
den diese Probleme reduziert.

Bei der Errichtung der dezentralen Versickerungsanla-
gen wird Boden abgegraben sowie aufgeschüttet. Dies
ist demnach mit einem Eingriff in das Schutzgut Boden
verbunden. Da die Anlagen aber eine Wasserspeicher-
funktion aufweisen, ist – abhängig von der Ausführung
– ein geringer Wertstufengewinn der Funktion des Bo-
dens als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf zu ver-
zeichnen.

Für die Berechnung des Wertstufengewinns wird die
an die Versickerung angeschlossene versiegelte Ein-
griffsfläche herangezogen und in der Regel mit einem
Plus von 0,25 Wertstufen beim Kriterium Wasserspei-
cherfähigkeit (FK) belegt.

Bei den in den Boden eingreifenden Arbeiten bei der
Errichtung der dezentralen Versickerungsanlagen ist

auf eine bodenschonende Ausführung zu achten
(flächensparende Baustelleneinrichtung, Durchführung
nur bei geringer Bodenfeuchte und mit geeigneten Ma-
schinen, Abgrenzung zu schützender Flächen etc.).

Für eine Begrünung muss die Auswahl der Pflanzen
unter Berücksichtigung der Standortbedingungen er-
folgen. Es sollten Wildformen einheimischer Arten ver-
wendet werden.

Beschreibung und Voraussetzungen

• Verminderung der Vollversiegelung von Flächen

• teilweise Erhaltung der natürlichen, standort-
typischen Bodenfunktionen
(§ 2 BBodSchG)

Maximaler WS-Gewinn gesamt: 0,25
Maximaler WS-Gewinn je Bodenfunktion1:

Biotopentwicklungspotenzial: 0 (bei Verwendung von 

Wildformen einheimischer Arten im Einzelfall auch bis 0,5)

Ertragspotenzial: 0 (Bewertung der Boden-/Substrat-

eigenschaften für ein Biomassewachstum)

Wasserspeicherfähigkeit (FK): 0,25
Nitratrückhalt: 0

ID 89
Stand: 12.2019

Grünflächen im nahen Umfeld der Bebauung oder am Rande der Bebauung, die sich zur Niederschlagsversicke-
rung eignen. Hierbei kann es sich um private oder öffentliche Grünflächen handeln. Es kann eine Mehrfachnut-
zung, z.B. in Form von Gestaltungselementen wie Teichen oder naturnaher Feuchtbiotopen erfolgen.

Geeignete Standorte

Maßnahmenziel Wirkung

1 Der maximale Wertstufengewinn kann in der Praxis nur in seltenen Fällen erreicht werden.

Versickerungsmulde auf privaten 
Grundstück

© S. Sauer
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BLW - Bayrisches Landesamt für Wasserwirtschaft (2005): Naturnahe Entwässerung von Verkehrsflächen in Siedlungen. 41 S.; 90 Abb.; 5 
Tab.; München (BLW).
LfU - Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (2005): Arbeitshilfen für den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten. 
32 S.; 3 Abb.; 4 Tab.; Karlsruhe (LfU).
MUFRP - Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz (2004): Naturnaher Umgang mit Niederschlagswasser – Konzeption und 
ausgeführte Beispiele. – 3. Aufl., 52 S.; 31 Abb.; Mainz (MUFRP).

siehe auch https://www.hlnug.de/?id=12464

Maßnahmensteckbrief Boden 
Dezentrale Niederschlagswasserversickerung

• Bewertung der Wasserverhältnisse, Schadstoffge-
halte, Funktionserfüllung

• Kontrolle des Flächenumfangs der Maßnahmen-
flächen

• Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens und 
des Kleinklimas

• Filterung und Pufferung von Schadstoffen bei der 
Grundwasserneubildung

• Beitrag zur Grundwasserneubildung

Zielkontrolle Andere Schutzgüter

• Erforderliche Flächengröße für die 
Niederschlagsversickerung

• Niederschlagshöhen

• Qualität des zu versickernden
Niederschlagswassers

• Speicherkapazität und Infiltrationskapazität des 
Bodens

• Standortbedingungen und Begrünungsarten

Datengrundlagen

Maßnahmenbeispiel

Weiterführende Literatur

Im Rahmen eines Bebauungsplans für ein Wohngebiet 
wird durch eine kreisfreie Stadt im Umweltbericht als 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahme eine dezen-
trale Niederschlagsversickerung festgelegt, damit die 
Böden im 11,65 ha großen Planungsgebiet ihre Boden-
funktionen teilweise weiter wahrnehmen können.

Bei den in Anspruch genommenen Böden handelt es 
sich um zuvor landwirtschaftlich genutzte Flächen mit 
einem sehr hohen Erfüllungsgrad der Bodenfunktio-
nen.

Es wurde festgelegt, dass das Niederschlagswasser der 
öffentlichen Verkehrsflächen über Pflaster- und/oder 
Retentionsmulden im Bereich der öffentlichen Grün-
flächen geleitet, zwischengespeichert und versickert 
wird. Das zwischengespeicherte Wasser wird gedros-
selt in Richtung eines Vorfluters abgeleitet. 

Ebenso sollen auf Grundstücksflächen mit geringer 
Nutzungsintensität wasserdurchlässige Beläge ver-

wendet werden, bzw. in seitlich angrenzende 
Grünflächen entwässert werden.

Herausgegeben vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie und dem Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz

© S. Sauer

Mulden- und Rigolensystem in einem 
angelegten Grünzug eines Baugebietes

© Schnittstelle Boden
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Maßnahmensteckbrief Boden 

Herausgegeben vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie und dem Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz

Verwendung versickerungsfähiger 
Beläge

Maßnahmenart: Minderung 
Maßnahmengruppe: technisch
Maßnahmenkombination: -

Auf Flächen mit wasserdurchlässigen Belägen ver-
sickert – im Gegensatz zu vollversiegelten Flächen –
Niederschlagswasser direkt auf der Fläche. Damit
nehmen die Flächen am Wasserhaushalt teil, fördern
das Kleinklima und entlasten die örtliche Kanalisation.

Der Einsatz wasserdurchlässiger Beläge stellt eine Min-
derungsmaßnahme für Eingriffe in das Schutzgut Bo-
den dar.

Als wasserdurchlässig gilt ein Belag, wenn 270 l/s*ha,
entsprechend einem Durchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert)
von 2,7*10-5 m/s, versickert werden können (FGSV
2013). Da sich die Wasserdurchlässigkeit im Laufe der
Zeit reduzieren kann, sollte ein doppelt so hoher
Durchlässigkeitsbeiwert angestrebt werden.

Beim Einbau wasserdurchlässiger Beläge ist das Aus-
maß der Versickerungsfähigkeit und des Erfüllungs-
grads von Bodenfunktionen abhängig von der Belags-
art. Schotterrasen weisen z.B. eine höhere Wasserspei-
cherfunktion auf als Rasengitter. Im Vergleich dazu
können Pflaster mit Rasenfugen, in Abhängigkeit von
Pflasterkörnung und Fugengröße, nur noch sehr einge-
schränkte Funktionen im Wasserhaushalt übernehmen.

Aufgrund der begrenzten Wuchsbedingungen weisen
wasserdurchlässige Beläge nur eine geringe Funktiona-
lität als Pflanzenstandort auf.

Die Wahl der Belagsart ist abhängig von der Art der
Nutzung (Begehbarkeit, Befahrbarkeit, Art der Befah-
rung PKW/LKW, Frequentierung). Der erforderliche
Aufbau (Tragschicht und Bettung) sowie die Dränie-
rung werden je nach Beschaffenheit des Untergrundes
gewählt.

Beschreibung und Voraussetzungen

• Verminderung der Vollversiegelung von Flächen

• teilweise Erhaltung der natürlichen, standort-
typischen Bodenfunktionen
(§ 2 BBodSchG)

• Maximaler WS-Gewinn gesamt: 1,5
• Maximaler WS-Gewinn je Bodenfunktion1:

Biotopentwicklungspotenzial: 1
Ertragspotenzial: 0 (Bewertung der Boden-/Substrat-

eigenschaften für ein Biomassewachstum)

Wasserspeicherfähigkeit (FK): 0,5
Nitratrückhalt: 0

ID 90
Stand: 10.2022

Flächen, die sich für die Rückhaltung von Niederschlägen auf den Grundstücken eignen, z.B. in der Planung bzw. 
im Bebauungsplan vorgesehene Flächen für private Einfahrten, Zufahrten, Höfe und Stellplätze sowie ggf. weitere 
Verkehrsflächen, Spiel- und Bolzplatzflächen.

Geeignete Standorte

Maßnahmenziel Wirkung

1 Der max. Wertstufengewinn kann in der Praxis nur in seltenen Fällen erreicht werden.

Rasengitter – wasserdurchlässiger Belag mit mittlerer 
Wasserspeicherfunktion im Vergleich der Belagsarten
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FGSV - (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Kommission Kommunale Straßen (2013): Merkblatt für versickerungs-
fähige Verkehrsflächen. Ausgabe 2013, FGSV 947, 53 S., FGSV-Verlag, Köln.
LUBW – Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (2012): Das Schutzgut Boden in der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung – Arbeitshilfe. – 28 S., 6 Abb., 7 Tab.; Karlsruhe (LUBW).
Stadt Siegen (2006): Versickern statt Versiegeln! – Informationen zur Bodenentsiegelung und Regenwasserversickerung. – 3. Aufl., 22 S.; 
Siegen (Fachbereich 7 – Städtebau, Umwelt, Verkehr).

siehe auch https://www.hlnug.de/?id=12464

Maßnahmensteckbrief Boden 
Verwendung versickerungsfähiger Beläge

• Bewertung der Wasserverhältnisse, Schadstoffge-
halte, Funktionserfüllung

• Kontrolle des Flächenumfangs der Maßnahmen-
flächen

• Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens und 
des Kleinklimas

• Filterung und Pufferung von Schadstoffen bei der 
Grundwasserneubildung

• Beitrag zur Grundwasserneubildung

Zielkontrolle Andere Schutzgüter

• Eignungsbewertung der Fläche hinsichtlich der 
Maßnahmenumsetzung (versickerungsfähiger 
Untergrund, höchster freier Grundwasserspiegel, 
Lage in einem Wasserschutzgebiet)

• geplante Nutzung

• erwartete Frequentierung

• Belagsart und Wasserdurchlässigkeit (Durchlässig-
keitsbeiwerte der zahlreichen Belagsarten von 
Schotterrasen oder Geotextilschotter bis hin zu 
wasserdurchlässigen/haufwerkporigen Beton-
steinen – Porenpflaster)

• Standortbedingungen und Begrünungsarten

Datengrundlagen

Maßnahmenbeispiel

Weiterführende Literatur

Im Rahmen der Minderung von Eingriffen durch einen 
Bebauungsplan zur Errichtung von Wohngebäuden 
setzt eine Gemeinde den Einbau wasserdurchlässiger 
Beläge für private Zufahrten und Stellplätze fest. Damit 
soll der Verlust von Böden mit einem mittleren Erfül-
lungsgrad der Bodenfunktionen (Stufe 3, BFD5L) zum 
Teil vermindert werden.

Die Maßnahme umfasst den Einbau wasserdurchlässi-
ger Deckschichten für ansonsten voll versiegelte Ein-
fahrten, Zufahrten, Hofflächen und Stellplätze.

Die Belagsart wird in Abhängigkeit der geplanten Nut-
zung und der erwarteten Häufigkeit der Befahrung/Be-
gehung gewählt. Zudem werden Aufbau (z.B. Kies-/ 
Schottertragschicht) und Dränschicht auf Basis der Ver-
sickerungsfähigkeit des Untergrunds dimensioniert.

Schotterrasen, Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster, 
Splittfugenpflaster und Porenpflaster weisen in abstei-

gender Reihenfolge Wasserspeicherfunktionen auf. 
Der Einbau sollte mit 2 bis 3 % Gefälle erfolgen, damit 
auftretender Oberflächenabfluss kontrolliert werden 
kann. 
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Maßnahmensteckbrief Boden 
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Bodenkundliche Baubegleitung 

Maßnahmenart: Minderung 
Maßnahmengruppe: technisch
nicht kombinierbar mit Wiederverwendung des Bodenmaterials am 
Eingriffsort (ID 101)

Im Rahmen der Unterstützung einer Baumaßnahme
durch eine Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) wird
ein schonender Umgang mit dem Schutzgut Boden und
die Einhaltung der diesbezüglichen behördlichen Auf-
lagen sichergestellt.

Ziel der BBB ist es, die natürlichen Bodenfunktionen
sowie die Standortfunktion für die land- und forstwirt-
schaftliche Nutzung zu erhalten bzw. nach Bauab-
schluss möglichst umfassend wiederherzustellen.

Idealerweise besteht die BBB über die gesamte Pla-
nungs- und Umsetzungsphase. Bereits während der
Planungsphase kann die BBB vorbereitend und mitwir-
kend bei der Ausschreibung und der Vergabe tätig wer-
den. So lassen sich Anforderungen gemäß DIN 19639
an einen bodenschonenden Baumaschineneinsatz oder
die Errichtung von Baustraßen, die Verwendung von
Baggermatratzen, bodenschonenden Umgang mit,
Zwischenlagerung und Begrünung von Bodenmaterial
(DIN 19731, 18915) etc. von vorn herein festzulegen.

Zu den Aufgaben während der Baustelleneinrichtungs-
und Bauphase zählen u.a. die bodenschonende Bau-
stelleneinrichtung, die Abgrenzung von Tabuflächen

und die Einweisung des Leit- und Baustellenpersonals.
Die Einhaltung der Bodenschutzvorgaben und die fach-
gerechte Durchführung der bauzeitlichen Minderungs-
maßnahmen werden ebenso kontrolliert wie die Bo-
denfeuchte, die Grenzen der Befahrbarkeit und die Zu-
lässigkeit der eingesetzten Maschinen.

Nach Abschluss der Baumaßnahmen werden der Bo-
denzustand bewertet und bei Bedarf Rekultivierungs-
maßnahmen sowie die Folgebewirtschaftung festge-
legt.

Beschreibung und Voraussetzungen

• Bewahrung bzw. Wiederherstellung der natürlichen, 
standorttypischen Bodenfunktionen sowie der

• Standortfunktion für die land- und forstwirtschaft-
liche Nutzung (§ 2 BBodSchG)

• Begrenzung der Einschränkungen der Bodenfunk-
tionen auf das unvermeidbare Maß

• Maximaler WS-Gewinn gesamt: Verringerung der 
bauzeitlichen Beeinträchtigung der 
Bodenfunktionen auf 10 %

• Maximaler WS-Gewinn je Bodenfunktion1:
Biotopentwicklungspotenzial: 15 %
Ertragspotenzial: 15 %
Wasserspeicherfähigkeit (FK): 15 %
Nitratrückhalt: 15 %

ID 100
Stand: 12.2022

Alle von Baumaßnahmen betroffene Böden; besonders wirkungsvoll bei Böden mit einem hohen bzw. sehr 
hohen Funktionserfüllungsgrad der natürlichen Bodenfunktionen, Böden mit einer hohen Empfindlichkeit
gegenüber Verdichtung, Stoffeintrag, Änderung des Bodenwasserhaushalts und Erosion

Geeignete Standorte

Maßnahmenziel Wirkung

1 Der max. Wertstufengewinn kann in der Praxis nur in seltenen Fällen erreicht werden.
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Tensiometer
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BVB – Bundesverband Boden e.V. (2013): Bodenkundliche Baubegleitung BBB – Leitfaden für die Praxis. – BVB-Merkblatt, 2: 110 S., 
43 Abb.; Recklinghausen.
DIN 19639 (2019): Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben. DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin. 55 S.
LUBW – Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (2012): Das Schutzgut Boden in der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung – Arbeitshilfe. – 28 S., Karlsruhe (LUBW).
Peter, M., Miller, R., Herrchen, D. & Gottwald, T. (2011): Bodenschutz in der Bauleitplanung – Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von 
Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen. – 140 S., 18 Abb., 11 Tab.; Wiesbaden (Hess. Min. 
Umwelt, Energie, Landwirtsch., Verbraucherschutz).

siehe auch https://www.hlnug.de/?id=12772

Maßnahmensteckbrief Boden 
Bodenkundliche Baubegleitung

• Vergleich des Ausgangszustands mit dem Zustand
nach Abschluss der Baumaßnahme; Bewertung der
Wasserverhältnisse und Funktionserfüllung; Kon-
trolle insbesondere auf Schäden durch Verdichtung
oder Verunreinigung durch Baustoffe

• Bewertung anhand Vergleichsprofil am Standort
oder in der Umgebung und Erfolgskontrolle der an-
gestrebten Funktionserfüllung

• Erhaltung des Wasserrückhaltevermögens und des 
Kleinklimas

Zielkontrolle Andere Schutzgüter

• Großmaßstäbige Bodendaten/Bodenfunktions-
bewertung (BFD5L) und/oder

• gutachterliche Erhebung der natürlichen Standort-
eigenschaften zur Ermittlung des anzustrebenden 
Zielzustands

• Zustandserfassung vor Beginn der Baumaßnahme: 
Bodenaufnahme, Funktionserfüllung, Erfassung evtl. 
vorhandener Bodenverdichtungen (Packungsdichte 
nach DIN 19862-10)

Datengrundlagen

Maßnahmenbeispiel

Weiterführende Literatur

Im Rahmen eines städtischen Bebauungsplans ist die
Anlage eines Wohngebiets mit insgesamt 300 Wohn-
einheiten (7 ha) vorgesehen. Im Plangebiet kommen
ausschließlich Böden mit einem sehr hohen Erfüllungs-
grad (Stufe 5) der Gesamtbewertung Bodenfunktionen
(BFD5L) vor. Um die bauzeitlichen Beeinträchtigungen
für den Boden zu vermindern sowie den Boden der
späteren Freiflächen zu schonen, wird eine Boden-
kundliche Baubegleitung (BBB) durchgeführt.

Die BBB ist bereits bei der Ausschreibung der Bau-
leistungen beteiligt, um die Anforderungen des Boden-
schutzes frühzeitig einzubringen. Im Vorfeld der Bau-
arbeiten erfolgt die Abstimmung über den bodenscho-
nenden Bauzeit- und Baueinrichtungsplan (u.a. Bau-
straßen, Tabu-/Lagerflächen), das Management des
Bodenmaterials, die Planung des Maschineneinsatzes
und die Festlegung der Grenzen der Befahrbarkeit.

Neben der persönlichen Einweisung des Baustellenper-
sonals durch die BBB wird ein Merkblatt zur Berück-

sichtigung der Bodenschutzbelange bei den Baumaß-
nahmen an alle Beteiligten verteilt. Die BBB führt re-
gelmäßige Kontrolltermine im Bauverlauf durch und
legt bei Bedarf Maßnahmen zur Behebung auftreten-
der Missstände fest.
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Durch die Wiederverwendung von Bodenmaterial in-
nerhalb des Planvorhabens bzw. Baugebiets werden
baubedingte Bodenbeeinträchtigungen vermindert.

Die standortgerechte Wiederverwendung des Boden-
materials ist frühzeitig zu planen. Idealerweise sollte
ausgebautes Bodenmaterial direkt wieder eingebaut
werden. Wenn dies im Bauablauf nicht möglich ist,
müssen geeignete Flächen für die Zwischenlagerung
bereitgestellt werden.

Ober- und Unterboden, Bodenhorizonte mit stark un-
terschiedlichen Eigenschaften sowie Untergrund sind
grundsätzlich getrennt voneinander zu lagern. Mieten-
lagerflächen und Bodenmieten dürfen generell nicht
befahren werden, auch nicht beim Aufsetzen der
Mieten.

Bodenmieten sollten bei einer Lagerung von über
sechs Wochen begrünt werden, um eine Durchlüftung
und Entwässerung zu gewährleisten und somit das
Bodenleben sicher zu stellen. Eine Ansaat schützt vor
Erosion und unterdrückt eine unkontrollierte Selbstbe-
grünung (Unkrautsamenpotenzial).

Der Wiedereinbau des zwischengelagerten Bodenaus-

hubs wird ebenfalls horizontweise entsprechend der
ursprünglichen Reihenfolge vorgenommen. Der Einsatz
geeigneter Maschinen bei trockenen Bodenverhält-
nissen sowie eine schonende Folgebewirtschaftung
sichern die Wiederherstellung der natürlichen Boden-
funktionen.

Bei allen Arbeitsschritten sind die Vorgaben der DIN
19639 (Bodenschutz beim Bauen), der DIN 19731
(Verwertung von Bodenmaterial) und der DIN 18915
(Bodenarbeiten) einzuhalten.

Maßnahmensteckbrief Boden 
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Wiederverwendung des Bodenmaterials 
am Eingriffsort 

Maßnahmenart: Minderung 
Maßnahmengruppe: technisch
nicht kombinierbar mit Bodenkundliche Baubegleitung (ID 100)

Beschreibung und Voraussetzungen

• Bewahrung bzw. Wiederherstellung der natürlichen, 
standorttypischen Bodenfunktionen (§ 2 BBodSchG)

• Maximaler WS-Gewinn gesamt: Verringerung der 
bauzeitlichen Beeinträchtigung der Bodenfunktio-
nen auf 10 %

• Maximaler WS-Gewinn je Bodenfunktion1:
Biotopentwicklungspotenzial: 15 %
Ertragspotenzial: 15 %
Wasserspeicherfähigkeit (FK): 15 %
Nitratrückhalt: 15 %

ID 101
Stand: 12.2022

Von Baumaßnahmen betroffene Böden; besonders wirkungsvoll bei Böden mit einem hohen bzw. sehr hohen 
Funktionserfüllungsgrad der natürlichen Bodenfunktionen

Geeignete Standorte

Maßnahmenziel Wirkung

1 Der max. Wertstufengewinn kann in der Praxis nur in seltenen Fällen erreicht werden.
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BVB – Bundesverband Boden e.V. (2013): Bodenkundliche Baubegleitung BBB – Leitfaden für die Praxis. – BVB-Merkblatt, 2: 110 S., 
43 Abb.; Recklinghausen.
DIN 19639 (2019): Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben. DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin. 55 S.
Feldwisch, N. & Borkenhagen, J. (2014): Arbeitshilfe Bodenschutz bei der Planung, Genehmigung und Errichtung von Windenergieanla-
gen. – 83 S., 12 Abb., 2 Tab.; Wiesbaden (Hess. Min. Umwelt, Klimaschutz, Landwirtsch., Verbraucherschutz).
Peter, M., Miller, R., Herrchen, D. & Gottwald, T. (2011): Bodenschutz in der Bauleitplanung – Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bo-
denschutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen. – 140 S., 18 Abb., 11 Tab.; Wiesbaden (Hess. Min. 
Umwelt, Energie, Landwirtsch., Verbraucherschutz).
siehe auch https://www.hlnug.de/?id=12772

Maßnahmensteckbrief Boden 
Wiederverwendung des Bodenmaterials am Eingriffsort

• Vergleich des Ausgangszustands mit dem Zustand
nach Abschluss der Baumaßnahme; Bewertung der
Wasserverhältnisse und Funktionserfüllung; Kontrol-
le insbesondere auf Schäden durch Verdichtung
oder Vernässung

• Bewertung anhand Vergleichsprofil am Standort
oder in der Umgebung und Erfolgskontrolle der an-
gestrebten Funktionserfüllung

• Erhaltung des standortspezifischen Diasporen-
potenzials

Zielkontrolle Andere Schutzgüter

• Großmaßstäbige Bodendaten/Bodenfunktionsbe-
wertung (BFD5L) und/oder

• gutachterliche Erhebung der natürlichen Standort-
eigenschaften zur Ermittlung des anzustrebenden 
Zielzustands

• Zustandserfassung vor Beginn der Baumaßnahme 
für die Flächen mit Bodenabtrag sowie für die 
Flächen mit Wiedereinbau des Bodenmaterials:

Bodenaufnahme, Funktionserfüllung

Datengrundlagen

Maßnahmenbeispiel

Weiterführende Literatur

Eine Gemeinde weist mit einen Bebauungsplan ein
11,2 ha großes Gewerbegebiet in der Nähe des südlich
der Gemeinde liegenden Autobahnanschlusses aus. Im
Plangebiet kommen Böden mit einem hohen (Stufe 4)
und mittleren Erfüllungsgrad (Stufe 3) der Gesamtbe-
wertung Bodenfunktionen (BFD5L) vor.

Als Minderungsmaßnahmen für das Schutzgut Boden
werden unter anderem der fachgerechte Umgang mit
dem anfallenden Bodenaushub und die Wiederver-
wendung des Bodenmaterials im Geltungsbereich des
Bebauungsplans vorgeschrieben. Zur Durchgrünung ist
eine Bepflanzung der aufgrund der Topografie ausge-
dehnten Böschungen sowie ein randliche Anlage von
Gehölzstreifen mit heimischen und standortgerechten
Gehölzen geplant.

Ein Großteil des bei den Baumaßnahmen anfallenden
Bodenmaterials wird für Aufbau und Andeckung der
Böschungen wiederverwendet. Die sachgemäße Be-
handlung des Bodens bei der Entnahme, die nach

Ober- und Unterboden getrennte und bodenschonen-
de Zwischenlagerung sowie der fachgerechte, hori-
zontweise Wiedereinbau werden durch eine Boden-
kundliche Baubegleitung unterstützt und kontrolliert.
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